Merkblatt für Antragsteller

Lokale Initiativen für neue Beschäftigung

Förderschwerpunkte der lokalen Initiativen

· Unterstützung von beschäftigungserzeugenden oder –fördernden Vorhaben
· Gründung und Professionalisierung von beschäftigungsorientierten Vereinen, Verbänden, Netzwerken oder anderen kooperativen Zusammenschlüssen

Was kann gefördert werden?

Grundsätzlich können Sach- und Qualifizierungskosten gefördert werden. Bei der Förderung von Personalkosten muss die Nachhaltigkeit der lokalen Initiative glaubhaft dargestellt werden.

Wer kann eine finanzielle Unterstützung erhalten?

Zielgruppen: langzeitarbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige


Nichtleistungsbeziehende


Vereine, Verbände, kooperative Zusammenschlüsse

Wer entscheidet über eine Förderung?

Über die Förderung entscheidet ein Beirat, bestehend aus Wirtschafts- und Sozialpartnern.

Bewertet wird der Antrag nach folgenden Kriterien:

1. Beitrag zur Entwicklung der Beschäftigungsfähigkeit bzw. für eine Beschäftigung

2. Beitrag zur Stärkung der lokalen Entwicklung

3. Beitrag zur Nachhaltigkeit

4. Beitrag zur Anwendung des Gender-Mainstreaming-Prinzip (Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Beitrag zur Integration von Frauen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf)

Wie kann man eine finanzielle Förderung erhalten?

Sie reichen Ihre Konzeptidee formlos bis zum 31.12.2010 bei der Koordinierungsstelle Regionalbudget ein.

notwendiger Inhalt:

· Name, Anschrift, Erreichbarkeit des Antragstellers
· Titel des Vorhabens

· kurze Selbstdarstellung/Aussagen zum Antragsteller (bei Vereinen, Verbänden bitte Satzung und Vereinsregisterauszug beilegen; kurze Beschreibung der Aufgaben, Ziele, Beschäftigungsaktivitäten der Institution)

Projektbeschreibung

· Worin besteht die Idee für die lokale Initiative?

· Wie soll sie umgesetzt werden?

· Wo und wann soll was passieren?
· Werden weitere Akteure oder Partner einbezogen?

· Was wird dafür benötigt? Worin soll die Förderung der Initiative bestehen?

(Bezug zum Finanzplan)

· Welches Ergebnis soll die lokale Initiative erreichen?

· Förderdauer (Die Initiativen müssen bis zum 29.02.2012 abgeschlossen sein)

· Finanzplan (Darstellung der Sach- und Qualifizierungskosten, Personalkosten)

Begründung für die lokale Initiative – Zielstellung

· Welchen Ansatz verfolgt die Initiative zur Schaffung neuer Beschäftigung?

· Wodurch entstehen Beschäftigungsmöglichkeiten für die am Projekt Beteiligten?

· Wie gelingt es, durch die geplante Initiative die Arbeit des Vereins etc. professioneller zu machen?

· Worin besteht die neue Komponente in der Arbeit des Antragstellers?

· Worin werden Erwerbsmöglichkeiten gesehen?

· Wird ein Haupt- oder Nebenerwerb, eine Selbstständigkeit bei erfolgreichem Verlauf der Initiative angestrebt?

· Wie geht es nach der Umsetzung der Initiative weiter?

Bei Fragen nehmen Sie Kontakt zur Koordinierungsstelle Regionalbudget – Frau

Ehrhardt, Frau Amlang, Herr Meyer auf.
Koordinierungsstelle Regionalbudget
Frau Ehrhardt, Frau Amlang, Herr Meyer

Grabowstraße 18

17291 Prenzlau

Telefon
0 39 84/83 21 52 oder 83 21 54
Fax

0 39 84/83 21 53

Email

um-ksrb@t-online.de

